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Projekt: 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „An der Alten Wiese - 2. Bauabschnitt“, im Ortsteil Hartmannshain 

1 Geltungsbereich 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grebenhain hat in ihrer Sitzung am 24.05.2022 den Be-
schluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „An der Alten Wiese – 2. Bauabschnitt“, Ortsteil 
Hartmannshain gemäß § 2 Abs. 1 BauGB gefasst. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich am Nordrand der Ortslage Hartmannshain, 
im Bereich zwischen den Anliegerstraßen „Windmühlenblick“ (im Norden und Osten), „Ringweg“ im 
Süden und „An der Alten Wiese“ im Westen. 

Das Planänderungsgebiet (s. Abbildung 1) betrifft in der Gemarkung Hartmannshain, Flur 1, die Flur-
stücke: 116 (teils), 117 (komplett), 126 (teils), 127 (komplett), 128 (teils) und 129 (teils). Das Plan-
gebiet umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 1.000 m². 

 
Abbildung 1: Geltungsbereich der Änderung des Bebauungsplanes 

2 Veranlassung und Planziel 
Maßgeblich für die Änderung des Bebauungsplanes ist das Flurstück 127, welches seit 2004 durch 
den Bebauungsplan Nr. 2 „An der Alten Wiese - 2. Bauabschnitt“ (sog. Ursprungsbebauungsplan) 
bauleitplanerisch erfasst ist und in diesem Plan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB als „Grünfläche“ 
mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ festgesetzt ist. 

Aufgrund geänderter Vorstellungen der Gemeinde Grebenhain reicht der vorhandene Spielplatz in 
der Ortslage Hartmannshain aus. Die Festsetzung des Spielplatzes im Bereich des Planänderungs-
gebietes ist somit nicht mehr erforderlich. 



- 5 – 
____________________________________________________ 
 

 

Projekt: 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „An der Alten Wiese - 2. Bauabschnitt“, im Ortsteil Hartmannshain 

Im Rahmen der Nachverdichtung soll der ursprünglich im Baugebiet vorgesehene Spielplatz als zu-
sätzliches Baugrundstück festgesetzt werden. Zur Anpassung der Baugrenzen werden die benach-
barten Baugrundstücke teilweise in die Änderungsplanung einbezogen. 

Der ursprünglich ebenfalls vorgesehene Fußweg zur Erschließung des Spielplatzes wird obsolet und 
die entsprechenden Flächen daher den benachbarten Baugrundstücken zugeschlagen. 

3 Planverfahren und Prüfung der Anwendung im beschleunigten Ver-
fahren 

Das Planänderungsverfahren dient einer Maßnahme der Innenentwicklung und weiterhin der Nach-
verdichtung des Baugebietes, sodass die Verfahrensdurchführung im Verfahren nach § 13a BauGB 
„Bebauungsplan der Innenentwicklung“ i.V.m. dem beschleunigten Verfahren nach § 13 Abs. 2 
BauGB durchgeführt werden kann. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Grebenhain 
in ihrer Sitzung am 24.05.2022 gebilligt und zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. 
§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB sowie zur Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB bestimmt. 

Ein Bebauungsplan darf im Verfahren nach § 13a BauGB nur aufgestellt werden, wenn in ihm im 
Sinne des § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB eine zulässige Grundfläche oder eine Größe der Grundfläche 
festgesetzt wird von insgesamt weniger als 20.000 m². Der Geltungsbereich der Änderungsplanung 
umfasst nur eine Fläche von ca. 1.000 m², gemäß der festgesetzten Grundflächenzahl von GRZ 0,3 
ergibt sich für das Baugebiet eine anrechenbare Grundfläche die weit unter der o.a. Zulässigkeits-
grenze nach § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB liegt. 

Die Prüfung bezüglich der möglichen kumulativen Wirkung des Bebauungsplanes im Sinne des 
§ 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB, im Zusammenhang mit anderen Bebauungsplänen hat ergeben, 
dass im vorliegenden Fall keine kumulative Wirkung entfaltet wird. Der Bebauungsplan steht in kei-
nem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit aufgestellten Bebauungsplä-
nen bzw. Bebauungsplanänderungen im Ortsteil Hartmannshain. Die parallel im Verfahren befindli-
che Bebauungsplanänderung im Bereich „Ahlmüllersweide/Mühlwiesen“ im Ortsteil Grebenhain 
steht zwar in einem zeitlichen Zusammenhang, da sie nahezu parallel durchgeführt wird, anderer-
seits ist aufgrund der räumlichen Entfernung von ca. 3,5 km kein räumlicher Zusammenhang er-
kennbar. Weiterhin wird festgestellt, dass das maßgebliche Ziel der Änderung des Bebauungsplanes 
in Hartmannshain, die Aufhebung des Spielplatzes zu Gunsten der Ausweisung einer Baufläche ist 
- bei der Planänderung in Grebenhain („Ahlmüllersweide/Mühlwiesen“) ist die Nachverdichtung in-
folge Erhöhung der Grundflächenzahl das vorrangige Ziel der Planung, ein sachlicher Zusammen-
hang ist daher ebenfalls nicht gegeben. Gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB ist eine kumulative 
Wirkung nur dann gegeben, wenn die Planungen in einem engen sachlichen, räumlichen und 
zeitlichen Zusammenhang stehen, diese Voraussetzungen werden nicht erfüllt. 

Weiterhin ist die Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a Abs. 1 Satz 4 und Satz 
5 BauGB ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan 

a) die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
oder nach Landesrecht unterliegen und 

b) wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten 
Schutzgüter bestehen. 
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Projekt: 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „An der Alten Wiese - 2. Bauabschnitt“, im Ortsteil Hartmannshain 

c) wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b 
genannten Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 
oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

zu a) keine Zulässigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben 

Dies bedeutet, dass durch den Bebauungsplan keine Vorhaben zugelassen werden, die einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung oder nach Landesrecht unterliegen. 

Der Bebauungsplan stellt kein Vorhaben dar, welches einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht 
unterliegt. 

zu b) keine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b genannten Schutzgüter 

Hiermit sind die nach Flora- Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH- Richtlinie) geschützten Gebiete 
gemeinschaftlicher Bedeutung (Natura 2000: FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete) gemeint 
(§ 32 BNatSchG). 

Mit dem Bebauungsplan werden keine Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (Natura 2000: FFH-Richtlinie oder Vogelschutz-Richtlinie) be-
einträchtigt. Des Weiteren ist festzustellen, dass mit dem Bebauungsplan kein Vorhaben, wel-
ches der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt, vorbereitet 
wird. Auch liegen keine Anhaltspunkte für die maßgebliche Beeinträchtigung der Schutzgüter 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB vor. 

zu c) keine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b genannten Schutzgüter 

Das Trennungsgebot nach § 50 Satz 1 BImSchG stellt im Wesentlichen darauf ab, dass dem 
Grunde nach konkurrierende Nutzungen einen ausreichenden Abstand zueinander einhalten 
sollen, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten. Es ist festzustellen, dass 
das Nebeneinander der im Plangebiet bestehenden und vorgesehenen Nutzungen und der im 
nahen Umfeld des Gebiets bereits vorhandenen und ausgeübten Wohnnutzungen aufgrund 
der nicht als erheblich zu bezeichnenden zusätzlichen Immissionskonflikte (häusliche Abgase, 
Verkehr) auch mit dem Trennungsgebot gemäß § 50 BImSchG vereinbar ist. Der Gemeinde 
Grebenhain sind darüber hinaus auch keine Betriebe oder Einrichtungen in der Nähe des 
Plangebietes bekannt, die der Störfallverordnung unterliegen. 

Zusammenfassend wird daher festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Anwendung des be-
schleunigten Verfahrens gegeben sind. Aus diesem Grund kann das Bauleitplanverfahren im Sinne 
des § 13a BauGB i.V.m dem beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 2 BauGB durchgeführt 
werden. 

Die Behörden sowie die sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit dem Schreiben vom 
31.10.2022 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am Bauleitplanverfahren beteiligt, das Fristende wurde auf 
den 12.12.2022 festgelegt, das entspricht einem Beteiligungszeitraum von ca. 6 Wochen. Die Ge-
meinde Grebenhain hat den Termin der öffentlichen Auslegung auf den Zeitraum vom 10.11.2022 
bis einschl. 12.12.2022 festgelegt, dies entspricht einer Auslegungszeit von 4,5 Wochen. Aufgrund 
der unproblematischen Planung waren der Gemeinde keine Gründe bekannt, die eine angemessene 
längere Auslegungsdauer nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB erfordern würden. 
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Projekt: 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „An der Alten Wiese - 2. Bauabschnitt“, im Ortsteil Hartmannshain 

4 Übergeordnete Planungen 
4.1.1 Flächennutzungsplan 
Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 „An der Alten Wiese - 2. Bauabschnitt“, Ortsteil 
Hartmannshain in 2004, wurde der Bereich im Rahmen der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes 
als „Wohnbauflächen“ gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO dargestellt. 

Die Änderung des Bebauungsplanes wird daher gemäß dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 
BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

4.1.2 Ursprungsbebauungsplan und Beschreibung der Planänderungen 
Für das Plangebiet besteht der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 2 „An der Alten Wiese - 2. Bauab-
schnitt “ von 2004, gemäß diesem Ursprungsbebauungsplan ist das Flurstück 127 nach § 9 Abs. 1 
Nr. 15 BauGB als „öffentliche Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ festgesetzt. 

 
Abbildung 2: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 2 „An der Alten Wiese - 2. Bauabschnitt “ von 2004 

(Karte unmaßstäblich, genordet) 

Im Rahmen der Änderung des Bebauungsplanes werden die Grünfläche für „Spielplatz“ und die 
nördlich angrenzende „Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung“ mit der Zweckbestimmung 
„Fußweg“ zukünftig nach § 4 BauNVO als „Allgemeines Wohngebiet“ festgesetzt.  

Weiterhin werden die Baugrenzen teilweise aufgehoben bzw. neu festgesetzt, sodass eine bauliche 
Nutzung im Bereich des früheren Spielplatzes ermöglicht wird. 

Der Ursprungsbebauungsplan wird nur im Geltungsbereich der Änderungsplanung und dort auch 
nur durch die neuen zeichnerischen Festsetzungen geändert, ansonsten behält der Ursprungsbe-
bauungsplan seine Rechtskraft. 

Für das neu festgesetzt „Allgemeine Wohngebiet“ wird das Maß der baulichen Nutzung (Geschoß-
flächenzahl, Grundflächenzahl, Zahl der Vollgeschosse, Höhe der baulichen Anlagen) sowie die 
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Projekt: 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „An der Alten Wiese - 2. Bauabschnitt“, im Ortsteil Hartmannshain 

Bauweise (offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhäuser) der angrenzenden Bauflächen über-
nommen. 

Hinsichtlich der gestalterischen Regelungen ist der Ursprungsbebauungsplan, der als Anlage der 
Begründung beigefügt ist, maßgeblich (s. Anlage). 

4.1.3 Schutzgebiete und sonstige Vorbehalte 
Schutzgebiete nach Naturschutzrecht 

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht werden durch die Planung nicht berührt. 

Wasserschutzgebiete 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt vollständig in der Zone IIIB des Wasserschutzge-
bietes für den Tiefbrunnen Hartmannshain der Gemeinde Grebenhain (Staatsanzeiger 08/91, S. 
592) sowie in der Zone IIIB des Wasserschutzgebietes für die Wassergewinnungsanlagen „Brunnen 
I, II und IV - Wasserwerk Kirchbracht“ des Wasserverbandes Kinzig (Staatsanzeiger 03/05 S. 349). 

Die Schutzgebietsverordnungen sind im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes zwingend 
zu beachten. 

Bodendenkmäler 

Bodendenkmäler sind innerhalb des Plangebietes sowie im näheren Umfeld nicht bekannt. 

Ein nachrichtlicher Hinweis auf § 21 HDSchG erfolgt im Ursprungsbauungsplan (s. Anlage). 

Altflächen, Altstandorte etc. 

Gemäß den Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Gießen, Dezernat 41.4 vom 07.12.2022 
und des Vogelsbergkreises, Fachbereich „Wasser- und Bodenschutz vom 10.11.2022 wird festge-
stellt, dass nach entsprechender Recherche festzustellen ist, dass sich im Planungsraum keine ent-
sprechenden Flächen befinden. 

Der Gemeinde Grebenhain sind im Bereich des Plangebietes ebenfalls keine Ablagerungen bekannt, 
es bestehen keine Anhaltspunkte auf Bodenbelastungen. 

5 Bestandsbeschreibung und städtebauliche Situation 
5.1 Flächenbilanz 

Das Planänderungsgebiet wird derzeit als Wirtschaftsgrünland genutzt. Die Erschließung des Bau-
gebietes ist unmittelbar nach Rechtskraft der Änderungsplanung beabsichtigt. 

Tabelle 1: Flächennutzung gemäß wirksamen Bebauungsplan 

Biotoptyp / Nutzung Fläche 

1. Grünfläche 436 m² 

2. Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung „Fußweg“ 220 m² 

3. Flächen für „Allgemeines Wohngebiet“ – die Flächen werden nur zur Anpas-
sung der Baugrenzen in die Planänderung in den Geltungsbereich übernom-
men 

344 m² 

Gesamtfläche 1.000 m² 
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Tabelle 2: Flächenbeanspruchung nach Planänderung 

Biotoptyp / Nutzung  Fläche 

1. Neuausweisung „Allgemeines 
Wohngebiet“ (zuvor Grünfläche 
und Fußweg) -  
Gesamtfläche 656 m² 

a. überbaubare Flächen gem. GRZ 0,3 197 m² 

b. Grundstücksfreiflächen 459 m² 

1. Bestand „Allgemeines Wohnge-
biet“ (Flächen zur Anpassung 
der Baugrenze) –  
Gesamtfläche 344 m² 

a. überbaubare Flächen gem. GRZ 0,3 103 m² 

b. Grundstücksfreiflächen 241 m² 

Gesamtfläche  1.000 m² 

5.2 Verkehrserschließung 
Der Zugang zum Grundstück 126 wird wie ursprünglich geplant und auch im wirksamen Bebauungs-
plan festgesetzt, über die Wegeparzelle 124 erfolgen. Der Weg bzw. die Stichstraße wurde für die 
beiden Grundstücke als Anwohnerstichstraße geplant und ist ausreichend dimensioniert. 
Die Zufahrt für das Grundstück 127 erfolgt durch eine 3,0 m breite Zufahrt über die Anliegerstraße 
„Windmühlenblick“.  

5.3 Ver- und Entsorgung 
Aufgrund der Erkenntnisse durch die im Plangebiet bestehende bzw. die angrenzende Bebauung, 
kann die technische Erschließung des Gebietes sichergestellt. 

6 Städtebauliche Planung 
6.1 Begründung der wesentlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde konsequenterweise, das Maß der baulichen Nut-
zung sowie die Bauweise der umliegenden Bauflächen übernommen. Die bauordnungsrechtlichen 
Festsetzungen richten sich nach dem Ursprungsbebauungsplan. 

Zur Anpassung der Baugrenzen erfolgt die Einbeziehung der benachbarten Grundstücke. 

7 Grünordnung, Landschaftsplanung und Eingriffs- und Ausgleichs-
regelung 

7.1 Rechtliche Grundlagen 
Nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB sind im beschleunigten Verfahren die Vorschriften des vereinfachten 
Verfahrens nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB anzuwenden, demnach entfällt die Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.  

Von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung 
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nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Die Überwachung nach § 4c BauGB entfällt ebenfalls im 
beschleunigten Verfahren. 

7.2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung 
7.2.1 Beanspruchung von Grund und Boden 

Den geologischen Untergrund bilden bis in größere Tiefe Basalte, z. T. Basalttuffe des Vogelsberg-
Vulkanismus im Tertiär. In der Oberzone sind z. T. bis in größere Tiefe verwittert. 
Die Böden bestehen aus wechselnd mächtigem Lösslehm/Lehm, Verwitterungslehm, basaltschutt-
führendem Lehm und lehmig bzw. tonig/schluffigem, teilweise blockführendem Basaltschutt (Mäch-
tigkeit ca. 2-3 m). 
Gemäß der Stellungnahme des hessischen Landesamtes für Bodenforschung1 sind die Baugrund-
verhältnisse für die Lage im „Hohen Vogelsberg“ als normal zu bezeichnen. 
Nach neueren Erkenntnissen können Basaltverwitterungslehme durch Grundwasserentzug sowie 
infolge der allgemeinen Versauerung des Niederschlags- und Grundwassers schrumpfen, so dass 
sich bei nicht entsprechender Gründung Setzungsschäden an Gebäuden ergeben können. Eine ge-
otechnische Beratung wird seitens des hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie vor Bau-
beginn empfohlen2. 
Das Plangebiet umfasst eine von ca. 1.000 m², hinsichtlich der Flächennutzung wird auf Kapitel 5.1 
verwiesen. Als Fazit wird festgestellt, dass aufgrund des Verzichts der Versiegelung des Fußweges 
keine maßgebliche zusätzliche Versiegelung durch die Umwidmung der Grünfläche resultiert.  
Grundsätzlich sind bei der Erschließung und den Baumaßnahmen folgende Vermeidungs- und Min-
derungsmaßnahmen hinsichtlich schädlicher Bodenveränderungen zu treffen: 
 Vermeiden von Schadstoffeinträgen 
 Bei der Baudurchführung (z.B. Schutz des Mutterbodens nach § 202 BauGB); sind die Be-

lange des Bodenschutzes zu berücksichtigen und der Oberboden ist vorher abzutragen. 
 Vermeidung von Bodenverdichtungen (Aufrechterhaltung eines durchgängigen Porensys-

tems bis in den Unterboden, hohes lnfiltrationsvermögen) - bei verdichtungsempfindlichen 
Böden (Feuchte) und Böden mit einem hohen Funktionserfüllungsgrad hat die Belastung des 
Bodens so gering wie möglich zu erfolgen; das heißt ggf. der Einsatz von Baggermatten / 
breiten Rädern / Kettenlaufwerken etc. und die Berücksichtigung der Witterung beim Befah-
ren von Böden - siehe Tabelle 4-1, Arbeitshilfe „Rekultivierung von Tagebau- und sonstigen 
Abgrabungsflächen - HMUKLV, Stand März 2017“. 

 ausreichend dimensionierte Baustelleneinrichtung, Fahrstraßen und Lagerflächen nach 
Möglichkeit im Bereich bereits verdichteter bzw. versiegelter Böden (ggf. Verwendung von 
Geotextil, Tragschotter). 

 Ausweisung von Bodenschutz-/ Tabuflächen bzw. Festsetzung nicht überbaubarer Grund-
stücksflächen. 

 wo logistisch möglich, sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, z. B. durch Ab-
sperrung mit Bauzäunen oder Einrichtung fester Baustraßen und Lagerflächen - bodenscho-
nende Einrichtung und Rückbau! 

 Vermeiden von Fremdzufluss (z. B. zufließendes Wasser von Wegen) - der ggf. vom Hang 
herabkommende Niederschlag ist (z. B. durch einen Entwässerungsgraben an der hangauf-
wärts gelegenen Seite des Grundstücks) während der Bauphase, um das unbegrünte Grund-
stück herumzuleiten; ggf. Anlegen von Rückhalteeinrichtungen und Retentionsflächen. 

 Technische Maßnahmen zum Erosionsschutz. 

 
1  Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 1 „An der Alten Wiese“ 
2  Hess. Landesamt für Umwelt und Geologie – Stellungnahme zum Baugebiet „An der Alten Wiese – 2. BA“ in 

Hartmannshain, Gem. Grebenhain (19.2.2003, Az.: 89 07 60-711/03 Ru/Ge) 
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 sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, DIN 
19731)- Bei Baumaßnahmen soll der Verlust von Oberboden vermieden werden. 

 Lagerflächen vor Ort sind aussagekräftig zu kennzeichnen; die Höhe der Bodenmieten darf 
2 m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterboden) nicht übersteigen. Die Bodenmieten dürfen nicht 
befahren werden und sind bei mehrmonatiger Standzeit zu profilieren (ggf. Verwendung von 
Geotextil, Erosionsschutzmatte), gezielt zu begrünen und regelmäßig zu kontrollieren. 

 fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Wiederverwertung des Bodenaushubs am 
Eingriffsort. Ober- und Unterboden separat ausbauen, lagern und in der ursprünglichen Rei-
henfolge wieder einbauen - keine Vermischung der Bodenhorizonte /-schichten!). 

 Angaben zu Art und Qualität der Verfüllmaterialien. 
 Nachträgliche Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden, d. h. verdichteter Boden ist 

nach Abschluss der Bauarbeiten und vor Auftrag des Oberbodens und der Eingrünung zu 
lockern. 

 Nach einer Tiefenlockerung darf der Boden nicht mehr befahren werden. 
 Ggf. Zuführen organischer Substanz und Kalken (Erhaltung der Bodenstruktur, hohe Gefü-

gestabilität, hohe Wasserspeicherfähigkeit, positive Effekte auf Bodenorganismen). 
 Bei Bau-, Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt „Entsorgung 

von Bauabfällen“ (Baumerkblatt, Stand: 01.09.2018) der Regierungspräsidien in Hessen zu 
beachten (www.rp-giessen.hessen.de, Umwelt, Abfall, Bau- und Gewerbeabfall, Bau- und 
Abbruchabfälle). 

7.2.2 Hochwasserschutz und Erosion 
Die Starkregen-Hinweiskarte wird in der ersten Stufe zur Identifizierung von besonders durch Stark-
regen gefährdeten Kommunen online als PDF oder zur Einbindung in GIS bereitgestellt. Die Karte 
beinhaltet den Starkregen-lndex und den Vulnerabilitäts-lndex für jede 1*1 km-Kachel. 

Die Starkregen-Hinweiskarte wurde mit dem Geltungsbereich des Planänderungsgebietes abgegli-
chen und festgestellt, dass das Gebiet eine „mittlere“ Gefährdung aufweist. Auf der Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Hinsichtlich der Wassererosion wird festgestellt, dass dieser Sachverhalt bereits Gegenstand im 
Rahmen der Aufstellung des Ursprungsbebauungsplanes Nr. 2 „An der Alten Wiese“ von 2004 war. 
Zur ordnungsgemäßen Behandlung bzw. Ableitung des Oberflächenwassers wurde in diesem Be-
bauungsplan festgesetzt, dass am Nordrand des Baugebietes ein Vorflutgraben anzulegen ist (s. 
nachstehende Abbildung). Aus genannten Gründen werden im Rahmen des vorliegenden Planän-
derungsverfahren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 

7.2.3 Vegetations- und Biotopausstattung 
Das Planungsumfeld ist durch die Ortsrandlage von Hartmannshain geprägt. Das Plangebiet wird 
aktuell intensiv als Wirtschaftsgrünland genutzt und ist bereits als Baugebiet ausgewiesen. Nach der 
Höhenlage und dem damit verbundenen rauen Klima sind hier „Goldhafer-Wiesen (Trisetetum fla-
vescentis)“ zu erwarten. Diese Wiesengesellschaft löst in den höheren Lagen die Glatthaferwiesen 
der Tallagen ab. Prägend für diese Pflanzengesellschaft sind die Arten: 

Goldhafer (Trisetum flavescens), Große Bibernelle (Pimpinella major), Ruchgras (Anthoxanthum o-
doratum), Sauerampfer (Rumex acetosa), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Spitzwegerich 
(Plantago lanceolata), Weißklee (Trifolium repens), Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestris), Wie-
senklee Honiggras (Holcus lanatus), Wiesenrispengras (Poa pratensis) 



- 12 – 
____________________________________________________ 
 

 

Projekt: 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „An der Alten Wiese - 2. Bauabschnitt“, im Ortsteil Hartmannshain 

In der Literatur wird dieser Wiesentyp als wertvolle Mähwiese beschrieben. Die Nährstoffverluste bei 
der zumindest zweifachen Mahd (oder einfache Mahd mit späterer Weidenutzung) werden durch 
regelmäßige Düngung (künstlich u./o. organisch) ausgeglichen z. T. auch überkompensiert. Durch 
die starke Nutzung sind die „Hochleistungsgräser“ stärker vertreten, auf Kosten der konkurrenz-
schwächeren Kräuter, die häufig Nahrungsgrundlage für spezialisierte Tierarten darstellen. 

Das Arteninventar des vorhandenen Wiesentyps beschränkt sich im Wesentlichen auf wirbellose 
Tierarten wie Käfer, Schmetterlinge, Fliegen etc. die meist ihr ganzes Leben in der Wiese verbringen. 
Für sonstige Tierarten (Vögel etc.) dienen diese Flächen nur zur Nahrungssuche. Für das Plangebiet 
liegen keine Erkenntnisse auf bedrohte oder seltene Tier- und Pflanzenarten vor. 

Aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen in Verbindung mit den Vorbelastungen infolge der an-
grenzenden Bebauung, ist nicht davon auszugehen, dass durch die Umwidmung der zunächst „ge-
planten Grünfläche“ in eine zusätzliche Baufläche, seltene oder bedrohte Tierarten nachhaltig be-
troffen werden. Seitens der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) sind darüber hinaus bestehende 
Archivdatenbezüglich artenschutzrechtlicher Belange geprüft worden. Gemäß der Stellungnahme 
der UNB vom 01.12.2022 liegen keine Hinweise auf eine Betroffenheit planungsrelevanter Arten 
oder anderer naturschutzrechtlicher Tatbestände durch das Vorhaben vor.  

Durch vertiefende Untersuchungen sind daher keine weiteren maßgeblichen Erkenntnisse zu erwar-
ten, aus diesem Grund wird auf weitere vertiefende Bestandsuntersuchungen verzichtet. 

Im Rahmen der Bewertung wird festgestellt, dass durch den Bebauungsplan keine artenschutzrecht-
lichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten, es ist nicht zu erwarten, dass arten-
schutzrechtlich bedeutsame Strukturen nachhaltig zerstört werden. Für Vogelarten ist nicht zu er-
warten, dass durch die spätere Bebauung bestehende Fortpflanzungs- oder Ruhestätten entnom-
men, beschädigt oder zerstört werden, da in jedem Fall zumindest die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG erfüllt bleibt. 

7.3 Ausgleichsplanung 
Das Bauleitplanverfahren wird nach § 13a BauGB i.V.m. den beschleunigten Verfahren aufgestellt. 
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten „Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungs-
planes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig“. Der bezogene § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB lautet: „Ein Ausgleich ist nicht 
erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig 
wären.“ 

Aus genannten Gründen wird auf die Ermittlung und Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen ver-
zichtet. 
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Abkürzungsverzeichnis und Erläuterungen 

BauGB Baugesetzbuch i.d.F. d. Bek. vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20.10.2015 (BGBI. I S. 1722) m. W. v. 24.10.2015 

BauNVO Baunutzungsverordnung i.d.F. d. Bek. vom 23.01.1990 (BGBI. I. S. 132), zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI. I S. 1548) 

Flst Flurstück 
FNP Flächennutzungsplan 
GFZ Geschoßflächenzahl 
GRZ Grundflächenzahl 
HBO Hessische Bauordnung i.d.F. d. Bek. vom 15.01.2011 (GVBI. IS. 46, 180), geän-

dert durch Gesetz vom 21.11.2012 (GVBI. I S. 444) 
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